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Meſſe anhören könnten. Uebrigens beſteht zu Gunſten Unſeres
errn Cooperators auch eine Entſcheidung der Congregation der
Riten „5In IA Marianopolit. die Julii 1869 Auf die An
rage nämlich: „Ob 8 einem rieſter, der an inem Sonntage
in einer öffentlichen 1 die ſtille) 4e rlaubt ſei,
beim „Kyrie“ (mit Unterlaſſung aller übrigen Theile der eſſe)
vom Altare wegzugehen, (als en eines anderen Prieſters,
der lötzlich und unverſehens verhindert wird, die feierliche Meſſe
für das olk zu celebriren) das Hochamt halten? oder,
S Hi dieſem, oder einem ähnlichen 0 beſſer ſei, von dem apo  E  —
iſ Indulte, biniren, Gebrauch machen (de gu graviter
Oneratur conscientia Episcopi)? 1⁰⁴

7 die Congregatio
Rituum auf den erſten El der rage mit „Fa  4 ES iſt
rlaubt Iim vorgelegten Falle (nach en  rechender Belehrung der Um
ſtehenden ber den Grund) die Meſſe abzubrechen Missam relinquere);

auf den zweiten Ei der rage aber mit „Nein“, „Non
expedire.

emnach hat unſer Herr Cooperator brrect gehandelt. Nur
hätte EL (wenn der Pfarrer eS nicht ſchon gethan), bevor den
Altar verließ, ich gegen das blk wenden ollen, CS über das
Vorgefallene In Kenntni 3u ſetzen, ud zugleich (zu deſſen Beruhi⸗
gung) zu erklären, daß jene, welche auf das Amt unmöglich varten
könnten, für heute der Anhörung der Meſſe entſchuldigt eien.

Linz Subprior Caſſianus Vivenzi, Carmelit

ein Beichtvater bei ſogenannten Conceurs
age ſich Aurz faſſen Ein junger neugeweihter Prieſter kommt
als Kaplan einem eifrigen und Hi der eelſorge ſehr erfahrenen
Pfarrer Der aplan zeig großen Eifer, namentlich im Beichtſtuhle;
S iſt ihm nie 6 viel Arbeit; E 49 nUr, daß die CUte nicht
öfter  L zur Beichte gehen Seine Ermahnungen auf der Kanzel und
In Geſprächen haben den Erfolg, daß viele junge Mädchen leißig
zur Beicht kommen. Mit dieſen iſt ELU nun ehr lang; 90 thnen
ange Lehren, erzählt ihnen Geſchichten QAus dem Leben der eiligen,
beſonders von den Heiligen des ages, nimmt auch äufig General—
beichten auf, ſelbſt von olchen, we bereits Eln oder mehrmals
Generalbeichten abgelegt aben Er nde nämlich, daß tele auch
nach einer Generalbeicht wieder chwere Sünden egangen aben,
und iſt geneigt glauben, daß die früheren Generalbeichten ſei ES

V der Pönitenten oder wegen nachläſſiger Erforſchung
von Seite der Beichtväter ungiltig oder doch zweifelhaft giltig
nd aher einer Unterſuchnng unterzogen werden en Der
Pfarrer beobachtet ſeinen Kaplan ängere Zeit, ohne ihm eine Er

machen: erſt nachdem die Folgen dieſer Praxis
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genau erkennt, hält CEV ſi verpflichtet, ihm Vorſtellungen machen.Er mach ihn aufmerkſam, daß zu den Eigenſchaften einerCI die Kürze gehöre, daß alle unnöthigen Geſpräche meidenſoll, daß der katechetiſche Unterricht Mur bei nwiſſenden Perſonen,die man außer der Beicht nicht belehren kann, finden kann, daßdie Kürze der Beicht namentlich bei weiblichen Peronen und beſonders bei jungen Mädchen von großer Wichtigkeit ſei Durchange Beichten wird die Betſchweſterei befördert; die Mädchen werdengegenſeitig eiferſüchtig, venn der Beichtvater mit anderen ſich längeraufhält als mit ihnen; die Männer wollen Ni ange Im eicht⸗ſtuhle hingehalten werden, und ſehen CS ungerne, wenn der Beicht⸗ater ſich mit Mädchen viel abgibt. Sie egen CS ihm auch übel
aus, und oft kommt deshalb der Prieſter in übles Gerede. DerKaplan 1E C8 bH Ungerne daß ſo wenig Männer zur CImmen und beklagt ſich arüber ſelbſt im öffentlichen Vortrage;allein ETL erkennt nicht die Urfache dieſes Wegbleibens. Die ännerwollen NI mit den Weibern und Mädchen ange Bei  V  evarten, oder eine ange Predigt anhören, und ſo hat der eifrigeKaplan bald nur Mädchen an ſeinem Beichtſtuhle und
mehr Anſehen Im Volke

verliert immer
Da das Patrocinium der Kirche herankommt, ſehr vieleLeute zur Beicht kommen, benützt der Pfi  Er die Gelegenheit, den

Ami EL mehr Leute expedieren önne.
Kaplan zu ermahnen, möge ſich bei dieſem Concurſe kurz faſſen,Ganz verwundert entgegnet 484

rrsteteꝗe— der Kaplan: Der Beichtvater muß ſeine erfüllen ohne RückIch auf die Menge der Beichtenden hat nur für jene echenſchaft abzulegen, die El hört Es 10 von Innocenz XI
der Satz verurtheilt, man könne ich wegen eines großen Concurſesvon Beichtenden, wie bei einem hohen bder einem 0  2tage mit einer abgekürzten El begnügen. Dagegen erwidert derPfarrer: Innocenz XI hat nur den Satz verdammt, daß ſichbei einem Concurſe mit einer halben Beicht dimidiata COnféssi0

begnügen könne. Er hat damit nur erklärt, daß auch bei einemConcurſe die materielle Vollſtändigkeit verlangt werde, und die formellenicht genüge. Aber zur materiellen Vollſtändigkeit gehört, daß man
die Todſünden nach Zahl und Gattung angebe, wenigſtens ſoweitdieſe nach einigen Fragen erreichen kann. Die materielle In  tegrität erfordert aber nicht, daß man alle läßlichen Sünden beichte,oder gav die Zahl derſelben erforſche. Nur ver keine chweren Sünden
3u beichten hat, muß wenigſtens eine äßliche Sünde eichten, UmmMateria absolutionis geben. Daher kann der Prieſter die

abf
gewöhnlichen Beichtkinder, deren Seelenzuſtand kennt, chnellolviren, und braucht nich ihnen eine ange Chre halten Der
Satz ich bin nur für jene Seelen ö verantwortlich, die ich —7——
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gilt dem Piarter ni unbedingt als m Wenn bei einem
Concurſe viele enſchen kommen, die ſchon ange ni gebeichtet aben
und viele Sünden ſchuldig ind, ſoll ich ihnen da nicht zu
kommen? Wäre PS recht, wenn der 13 erſonen, die UuL etwas
unpäßlich ſind, ange hinhalten würde, Schwerkranke aber ohne Hilfe
hinſterben ließe? nd wäre S recht, e ein Beichtvater ein
ädchen, das ni eichten weiß als Q eine läßliche Unwahrheit,
Zerſtreuungen Iim Gebete, lange elehren würde, während Männer mit
einer Laſt von chweren Sünden vergeblich warten ud manche mit
ihrer Sündenſchuld nach Hau gehen mit dem Vorſatze nicht mehr

beichten? Der Kaplan nimmt dieſe praktiſchen, von erleuchtetem
Seeleneifer dictirten Belehrungen ſeines arrer mit an auf, und
die gute Stimmung des jungen Beichtvaters benützend, macht ihn
der Pfarrer auf die oben berührten Mißſtände der langen Beichten,
namentlich der Mädchen, aufmerkſam. Der Kaplan verſpricht

ſich bei dem nächſten Concurſe nach dieſen Belehrungen 3u
richten und ſich kurz faſſen.

In der That var der Kaplan beim nächſten Concurstage mit
einen gewöhnlichen Beichtkindern, namentlich mit jenen, die alle acht
Tage beichteten, ſehr kurz, nanchen gab EL infach die Benediction
und ſchickte ſie zur Communion. Aber S amen mehrere Pönitenten
mit vielen chweren Sünden beladen, darunter Gewohnheits⸗ und
Gelegenheitsſünder, Gottesläſterer u w., die ihm viele Arbeit
machten. Die konnte nicht ſchne expedieren; mußte ihr Ge
wiſſen Tforſchen, denn viele klagten ſich ſehr Uungenau an, ohne An⸗
gabe der Zahl der chweren Sünden oder auch der attung. Indere
zei ten gar keine Reue, und nu  en aher beſſer disponirt werden.
Er that ſein Möglichſtes, die ünder gut zu disponiren und auch
die materielle Integrität der El wenigſtens IN (Onfuso herzuſtellen.
Da CEL aber ſah,‚ daß mit etlichen dieſer Pönitenten viele Zeit
gebraucht und noch ſo viele eute artete ſuchte EL auch mit ſolchen
Leuten ſchneller fertig 3u werden, und verfiel In den Fehler, das
Examen und die nothwendige Belehrung nd Ermahnung abzukürzen.
Da kam eine Frau mit der Anklage, ſie habe mit einem Manne, dem
Nachbar thre Hauſes, geſündigt, und der einzige hu, den ſie
geboren, ſe die dieſes mganges. Der Beichtvater gab ihr
die Urze Antwort Dieſer Sohn kann das Haus nicht erben, ELY iſt
illegitim; wenn kein männlicher Erbe da iſt, ſoll die Tochter erben.
Ganz erſchre ſagt die Frau: aber was ſoll ich un Und der
Beichtvater erwidert: Du mu dem Manne agen; dies verlangt
die Gerechtigkeit. Das war eine unglückſelige Entſcheidung, die
wohl bei ruhiger Ueberlegung nicht gemacht 0 Die Arme Frau
kam troſtlos und ganz verwirrt nach Hauſe; öfters frug ſie ihr
Mann, was ſie denn habe, daß ſie n rede und ſo verwirrt
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Endlich
Und wa war der Er

— ſie ihm ihre Schuld und den Auftrag de Beichtvaters.folg dieſes Geſtändniſſes? Der Mann geriethvor Zorn außer ſich; der Friede, un dem ſie viele V  (V.  ahre gelebt, wardahin, e onnte eine Frau nicht mehr uſehen, alle Tage mußteſie als Ehebrecherin ſi beſchimpfen laſſen Uch mit dem Nachbargerieth in Feindſcha und bitteren Haß Dieſ hinwieder betheuertehoch und theuer, daß keine Schuld habe, daß die Frau ihn verleumde; ſie müſſe, nicht närriſch, entf Oshaft ſein. DieSache onnte kein Geheimniß bleiben; der würdige Pfarrer —  QLdarüber betrübt, und ſann nach,geſtellt werden önne.
wie der Friede wieder herber da war Rath theuer Er ließzuerſt die Frau kommen nd erkundigte ſich über den vorliegendenFall Dann aber Trklärt ihr, ſie habe Unre ethan, indem ſieeinen andern als ihren Ehemann als ater ihres Sohnes angaSite habe 10 immer mit ihrem Manne ehelich gelebt, nd könnedaher, auch enn ſie nit jemand andern gefündigt, nicht agen, daßdieſer Sohn nicht von ihrem Manne ſei Sie könne daher ohneSkrupel ſagen, der Sohn ſei mit ihrem Manne erzeugt; ſie habeIn der Geiſtesverwirrun

ſie ihre Sünde gebeicht
ſo dumm eredet. Sie könne auch, nachdem

nicht auf meinem Gew
et, ſagen, die Sünde des Ehebruches habe ichſſe (S Alphonsus 162 „Si (adul-tera adulterium sacramentaliter COnfessa Sit, potest respondere:Innocens SUI ab 3606 crimine, quia per COnfessionem St famblatum 40

Darnach rief der Pfarrer auch den Ehemann 3u ſich und ſagteihm, habe mit großem Bedauern von der Zwietracht zwifchen ihmund ſeiner Frau vernommen; deßwegen habe ſeine Frau kommenlaſſen, mͤ die Urſaber geſehen, daß dieſer Ufriede von einer dummen Rede
ache dieſer Uneinigkeit 3u erforſchen Da habe EL

ſeinerFrau herrühre. ieſelbe leide Offenbar an Geiſtesverwirrung, dieſeVerwirrung muſſe 10 der Mann längſt bemerkt haben, ihr Benehmenſei 10 auch Anderen Qaufgefallen Sie habe ihm aber geſtanden, daßſie - Geiſtesſtörung ſich geäußer habe, der Sohn ſei nich von ihm,ſondern vom Nachbar. Sie bereue jetzt ihre dumme Rede, und bedaure ſehr, dadurch den Frieden Ian der Familie geſtört 3u habenAber, verſetzte der Mann, wie Imm ES, daß ſie den Nachbar alsVater des So
hatte? Der

hnes bezeichnet hat, ſie mit ihm ni zu thunPfarrer entgegnete: Bei Geiſtesverwirrten muß mannicht nach der Urſache fragen; doch wäre möglich, daß ſie einenſchlechten Traum ＋ und der böſe Feind ihre Phantaſie ebhaftTregte Vielleicht aben Sie auch olche Träume ehabt, die aher einvernünftiger Menſch era etzt müſſen Sie aber V  hrer Fraukeine Vorwürfe mehr machen und ſich auch mit dem Nachbar ver*I.,ohnen ren Sohn aber behandeln Sie wie uvor mit aller Liebe;
57*



84
er iſt hr Sohn, daran dürfen Sie nicht zweifeln. Den unſinnigen
Gedanken, ihn 5 enterben, müſſen Sie ſich au dem chlagen

egne Sie und bitte 3 Gott,
Frieden wieder gebe

daß Er I einen vollkommenen
Es gelang dem Pfarrer, den Mann ziemlich zu beruhigen;

hätte aber ni eines erbaulichen Wandels, ſeines Seelen
eifers und ſeiner Klugheit großes Anſehen gehabt, wäre ES wohl
nicht gelungen, die Folgen einer unglücklichen Entſcheidung des
Beichtvater zu verwiſchen

Rom Michael Haringer, S. R.
Conſultor der Congregationen des Index und der ſſe

etne über den Zeitpunkt
der Spendung der etzten elung. Der Curatgeiſtliche
Petrus pendet einem Kranken, den E in Lebensgefahr glaubt, die
heil Oelung. Bei den folgenden Beſuchen, die dem Kranken macht,
ſteigen in ihm Bedenken auf ber die Giltigkeit der geſpendeten
Oelung, weil wahrzunehmen glaubt, der Patient ſei von Anfang
an bis zur Stunde m lebensgefährlich krank geweſen. Er befragt
den Arzt und erhält zur Antwort, ihm ſei die Krankheit ſo bös⸗
artig nicht erſchienen, doch önne eu, nach den Symptomen der
Krankheit zu urtheilen, ni icheres behaupten. Acht Tage nach
der Unterredung nimmt die Krankheit eine derartige Wendung, daß
nunmehr der Kranke ichtlich un Lebensgefahr chwebt. adurch
ſteigert ſich aber auch Die nruhe des Geiſtlichen, und fragt ſich
ob noch einmal die heil. Oelung ſpenden ſoll, da jetzt die fahr
Er ſei, während ſie vorher vielleicht ni exiſtirt habe

Wie iſt In dieſem Falle entſcheiden?
Die endung der heil. Oelung iſt praktiſcher Natur, daß

bh der ühe verth iſt, zur Löſung des gegebenen Caſus die
Prineipien genauer darzulegen, nach denen ſich der Prieſter als
Spender dieſes Sacramentes 3u richten hat

kann das Sacerament derNach der ehre der heil ir
Oelung Nu den Kranken giltig ertheilt werden, die In Todes⸗
gefahr ſind Das ehr Eugenius n ſeiner Instructio
20 Armenos: „Hoe sacramentum (extremae unctionis) dari IIOII
debet Nisi infirmo, de cujus morte imetur.“ Das Concilium
Florentinum nennt das subjectum Ujus Sacramenti „infirmum,
de cujus morte timetur.“ Das Concil von Trient SEeSS.
rklärt 56E88E hane unetionem infirmis adhibendam. 1IS Vero

praesertim, qui tam 61 U0o decumbunt, Ut In EXI tu VI ta
COonstituti videantur.“ Aus dieſer Stelle haben einige Theologen
folgern wollen, daß die Oelung überhaupt jedem Kranken giltig
er ei werden könne. Allein mit Unrecht. Denn das Concil hat


